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SACHWALTERSCHAFT

Vortrag von Herrn Mag. Peter Rossmann, Vertretungsnetz Sachwalterschaft

Kath. Bildungswerk – Diözesanhaus, 13.11.2007

Auszug aus der Broschüre „Sachwalterschaft“, Wissenswertes für Betroffene, Angehörige und Interessierte.


WAS IST DIE SACHWALTERSCHAFT?

Wenn ein Mensch mit einer geistigen Behinderung oder psychischen Krankheit nicht in der Lage ist, bestimmte Angelegenheiten selbst zu erledigen, ohne dabei Gefahr zu laufen, benachteiligt zu werden, braucht er eine gesetzliche Vertretung.

Zunächst wird geklärt, ob es eine Alternative (Angehörigenvertretung, Vorsorge-vollmacht) zur Sachwalterschaft gibt. Gibt es keine, kann ein Sachwalter bestellt werden. Er übernimmt die gesetzliche Vertretung des Betroffenen in denjenigen Bereichen, in denen der Betroffene sich selbst nicht vertreten kann. In allen anderen Bereichen kann der Betroffene sein Leben weiterhin weitgehend frei von Einschränkungen gestalten.

Selbstbestimmung wird vom Gesetzgeber groß geschrieben. Erst wenn geklärt wurde, dass es keine Alternativen gibt, wird vom Richter ein Sachwalter bestellt.

WIE KOMMT ES ZU EINER SACHWALTERSCHAFT?

Meistens kommt die Anregung für  ein Sachwalterschaftsverfahren von einem Angehörigen, einer Behörde oder einer psychosozialen Einrichtung. Die Anregung kann schriftlich oder in Form eines Gespräches erfolgen. Ansprechpartner ist der Pflegschaftsrichter desjenigen Bezirksgerichtes, das für den Wohnort des Betroffenen zuständig ist. Der Betroffene kann natürlich auch selbst einen entsprechenden Antrag bei Gericht stellen. 

WIE LÄUFT DAS GERICHTLICHE VERFAHREN AB?

· Prüfung, ob die rechtlichen Voraussetzungen für eine Sachwalterbestellung gegeben sind

· Im Verfahren vertritt ein Verfahrenssachwalter die Interessen des Betroffenen (meistens ein Angehöriger oder ein hauptberuflicher Vereinssachwalter)

· Untersuchung des Betroffenen durch einen vom Gericht beauftragten Sachverständigen

· Einberufung einer Tagsatzung (mündliche Verhandlung) durch den Richter

· Richterlicher Beschluss

WER KANN SACHWALTER SEIN?

· Nahe stehende Personen (höchstens 5 Sachwalterschaften): 

Angehörige, Freunde, Bekannte. Voraussetzung dafür ist, dass dies dem Wohl des betroffenen Menschen entspricht. Nahe stehende Personen können die Sachwalterschaft nur ablehnen, wenn sie ihnen aus nachvollziehbaren Gründen nicht zumutbar ist.

· Sachwaltervereine:

Werden dann als Sachwalter eingesetzt, wenn keine nahe stehende Person für diese Aufgabe zur Verfügung steht oder wenn spezielle Anforderungen mit der Sachwalterschaft verbunden sind.

· Rechtsanwälte oder Notare (höchstens 25 Sachwalterschaften):

Sie werden als Sachwalter eingesetzt, wenn es überwiegend rechtliche Angelegenheiten sind, bei denen der betroffene Mensch Unterstützung benötigt oder wenn weder eine nahe stehende Person noch ein Sachwalterverein zur Verfügung steht.

· Andere geeignete Personen (höchstens 5 Sachwalterschaften):

Nur wenn weder eine nahestehende Person, noch ein Sachwalterverein, noch ein Rechtsanwalt/Notar als Sachwalter zur Verfügung stehen, kann das Gericht eine andere geeignete Person (z.B. Sozialarbeiter) als Sachwalter bestellen.

WER KANN NICHT SACHWALTER SEIN?

· Personen, die selbst nicht geschäftsfähig sind

· Personen, die sich nicht unabhängig für die Interessen des betroffenen Menschen einsetzen können (wer in einer Betreuungseinrichtung, in einem Heim oder in einem Krankenhaus arbeitet, darf nicht Sachwalter eines Menschen sein, der sich in dieser Einrichtung aufhält).

· Personen, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, das Wohl des Betroffenen zu fördern.

WER SUCHT DEN SACHWALTER AUS?

Die Entscheidung, wer als Sachwalter bestellt wird, trifft das Gericht. Dabei steht das Wohl des betroffenen Menschen im Vordergrund, sein Wunsch muss berücksichtigt werden.

Jeder volljährige Mensch kann in Form einer Sachwalterverfügung vorsorglich festlegen, wer im Falle eines Falles für ihn als sein Sachwalter bestellt werden soll.  Wenn diese Verfügung dem Wohl des betroffenen Menschen entspricht, muss das Gericht ihr Folge leisten.

WAS SIND DIE AUFGABEN EINES SACHWALTERS?

Die Aufgaben eines Sachwalters werden für jeden Fall individuell festgelegt. Sie können Rechtsgeschäfte und die Organisation der ärztlichen und sozialen Betreuung in unterschiedlichen Ausmaß betreffen.

Der Sachwalter kann für eine einzelne Angelegenheit, für einen Kreis von Angelegenheiten oder – wenn es unvermeidlich ist – für alle Angelegenheiten des Betroffenen zuständig sein.

Zu den Aufgaben eines Sachwalters kann beispielsweise gehören:

Die Vertretung des Betroffenen vor Ämtern, Behörden und gegenüber privaten Vertragspartnern

Die Geltendmachung finanzieller Ansprüche, die Verwaltung von Vermögen und Einkommen, Barvermögen, Liegenschaften: 

dabei muss immer darauf geachtet werden, dass das Einkommen und Vermögen vorrangig zur Deckung jener Bedürfnisse verwendet wird, die den persönlichen Lebensverhältnissen des Betroffenen entsprechen.

Personensorge

Kein Sachwalter ist verpflichtet, die Pflege und Versorgung des Betroffenen selbst zu übernehmen. Er ist aber verpflichtet, persönlichen Kontakt zum Betroffenen zu halten (mindestens einmal im Monat) und sich um die Organisation der ärztlichen Versorgung und sozialen Betreuung zu bemühen.

Rechtsschutz in der Psychiatrie

Eine Zwangsunterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung ist gesetzlich nur dann möglich, wenn drei Voraussetzung erfüllt sind:

· Der betroffene Mensch ist psychisch krank

· Der Betroffene gefährdet ernsthaft sein Leben oder seine Gesundheit bzw. das Leben oder die Gesundheit anderer

· Es gibt keine ausreichenden Behandlungsalternativen außerhalb der psychiatrischen Einrichtung

Der Sachwalter kann die Zwangseinweisung nicht selbst veranlassen, er kann aber – wie jeder andere auch – die Notwendigkeit einer Zwangsunterbringung anregen.

Rechtsschutz in Heimen

Seit Juli 2005 regelt das Heimaufenthaltsgesetz den Umgang mit freiheitsbeschränkenden Maßnahmen in Krankenanstalten, Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen

Medizinische Maßnahmen

· Wenn der Betroffene  nicht mehr die nötige Einsichts- und Urteilsfähigkeit hat, bedarf es der Zustimmung des Sachwalters, ob eine bestimmte medizinische Behandlung durchgeführt werden soll (natürlich nur wenn vom Gericht die medizinische Behandlung als Teil der Aufgaben des Sachwalters festgelegt wurde).

· Bei schwerwiegenden medizinischen Maßnahmen (z.B. risikoreiche Operationen, Amputationen, PEG-Sonde) darf der Sachwalter nur zustimmen, wenn ein Zeugnis eines zweiten Arztes vorliegt, der die Maßnahme ebenfalls für notwendig hält.  Dieser Arzt muss vom behandelnden Arzt unabhängig sein. Möglich ist auch, das Gericht mit der Einholung eines zweiten Zeugnisses zu betrauen.

· Liegt kein zweites Zeugnis vor oder lehnt der Betroffene die Behandlung ab, muss die Zustimmung des Sachwalters zusätzlich vom Pflegschaftsgericht genehmigt werden.

Bestimmung des Wohnortes

Wenn der Betroffene nicht einsichts- und urteilsfähig ist, übernimmt der Sachwalter die Entscheidung über den Wohnort.

Soll der Wohnort dauerhaft geändert werden, z.B. wenn die Auflösung des Haushaltes und der Umzug in ein Pflegeheim geplant sind, muss diese Entscheidung gerichtlich genehmigt werden.

WELCHE RECHTLICHEN WIRKUNGEN HAT EINE SACHWALTERSCHAFT?

Geschäftsfähigkeit

Der Betroffene steht unter dem besonderen Schutz der Gesetze. Um ihn vor Nachteilen zu schützen, ist er innerhalb derjenigen Bereiche, für die der Sachwalter bestellt wurde, nicht geschäftsfähig. Das bedeutet, dass er in diesen Bereichen nicht selbst Verträge abschließen, Anträge stellen oder sonst rechtlich tätig werden kann.

Elterliche Rechte

Eine Sachwalterbestellung führt keinesfalls automatisch zum Entzug der Erziehungsberechtigung. Eine Unfähigkeit zur Erziehung muss in einem eigenen Pflegschaftsverfahren geklärt werden.

Ehefähigkeit

Will der Betroffene heiraten, muss der Sachwalter seine Einwilligung ausdrücklich beim Standesbeamten erteilen.

Testierfähigkeit

Der Betroffene kann frei testieren wie jeder andere auch – es sei denn, das Pflegschaftsgericht ordnet besondere Formvorschriften an.

Wahlrecht

Menschen, für die ein Sachwalter bestellt ist, behalten das Wahlrecht.

DIE RECHTE DES BETROFFENEN

· Eine Entscheidung gegen die Wünsche des Betroffenen kann der Sachwalter nur treffen, wenn diese Wünsche klar dem objektiven Wohl des Betroffenen schaden.

· Hat der Betroffenen vor Verlust der Einsichtsfähigkeit eine verbindliche Patienten-verfügung oder eine Vorsorgevollmacht erstellt, muss sie vom Sachwalter befolgt werden.

· Der Betroffene muss vom Sachwalter unterstützt werden, sein Leben nach seinen Vorstellungen und Wünschen im Rahmen seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten zu gestalten.

· Der Betroffene hat das Recht, vom Sachwalter über wichtige Maßnahmen in Bezug auf seine Person oder sein Vermögen rechtzeitig verständigt zu werden.

· Der Betroffene hat jederzeit das Recht, in den Gerichtsakt Einsicht zu nehmen.

· Das Gericht darf Fremden keine Auskünfte über die Vermögensverhältnisse des Betroffenen geben.

· Der Betroffene hat das Recht, beim Pflegschaftsgericht eigene Anträge zu stellen und gegen Beschlüsse Rekurs zu erheben.

· Die persönliche Freiheit des Betroffenen darf weder vom Sachwalter noch vom Pflegschaftsgericht durch Zwangsmaßnahmen oder Beschränkungen beeinträchtigt werden.

DER SACHWALTER UND DAS PFLEGSCHAFTSGERICHT

Um ganz sicher zu gehen, dass der Sachwalter im Interesse des Betroffenen handelt, hat das Pflegschaftsgericht bestimmte Überwachungs- und Eingriffsmöglichkeiten.

Bericht und Pflegschaftsrechnung

Der Sachwalter muss folgende Unterlagen erstellen und dem Gericht zukommen lassen:

· Antrittsrechnung (innerhalb des ersten Jahres nach seiner Bestellung)

· Einen Bericht über die Personensorge (jährlich) und eine Pflegschaftsrechnung (mindestens alle drei Jahre)

· Eine Schlussrechnung (nach Beendigung der Sachwalterschaft)

Tätigkeiten, für die eine gerichtliche Genehmigung eingeholt werden muss

Sehr oft müssen Genehmigungen für Vermögensangelegenheiten eingeholt werden, z.B.

· Verkauf, Verpachtung oder Belastung einer Liegenschaft

· Vermietung eines Objektes

· Erhebung einer gerichtlichen Klage

· Verkauf beweglicher Sachen im Wert von 1.000 EUR (einzelne Sachen) oder 10.000 EUR (mehrere Sachen)

· Finanziell wesentliche Anschaffungen (z.B. umfassende Wohnungssanierung)

· Unbedingte Annahme oder Ablehnung einer Erbschaft

· Verzicht auf das Erbrecht

Eine gerichtliche Genehmigung braucht es unter Umständen auch für schwerwiegende medizinische Behandlungen und für die dauerhafte Änderung des Wohnortes.

Solche Genehmigungen werden vom Gericht mit einem schriftlichen Beschluss erteilt. Erst wenn dieser rechtskräftig ist, sind die Rechtshandlungen des Sachwalters wirksam.

WAS KOSTET DEN BETROFFENEN EINE SACHWALTERSCHAFT?

Verfahrenskosten

Das gerichtliche Verfahren ist kostenlos. Das Honorar für das ärztliche Gutachten (200 – 450 EUR) muss vom Betroffenen bezahlt werden. Wenn sein Einkommen sehr gering ist oder das Verfahren eingestellt wir, übernimmt diese Kosten der Bund.

Aufwandsersatz

Der Sachwalter kann seine Aufwände z.B. Fahrt-, Telefon-, Portokosten, Haftpflichtversicherungsprämien geltend machen. Das Gericht muss diese Aufwände mit Beschluss genehmigen und diese werden dann aus dem Vermögen des Betroffenen entnommen.

Entschädigung

5 % der Nettoeinkünfte des Betroffenen (Pflegegeld, Familien- oder Wohnbeihilfe werden nicht mitgerechnet). Wenn sich der Sachwalter besonders umfang- und erfolgreich um das Wohl des Betroffenen bemüht, kann ihm das Gericht 10 % zusprechen.

Wenn der Wert des Vermögens des Betroffen 10.000 EUR übersteigt, können zusätzlich jährlich 2 % des darüber hinausgehende Vermögens als Entschädigung beantragt werden.

Entgelt

Rechtsanwälte und Notare als Sachwalter bekommen ein angemessenes Entgelt. Kein Honorar bekommen sie, wenn die Kosten von der Gegenseite übernommen werden oder wenn der Betroffene z.B. wegen seines geringen Einkommens Anspruch auf Verfahrenshilfe hätte.

WIE LANGE BLEIBT DIE SACHWALTERSCHAFT AUFRECHT?

Es gibt immer wieder Gründe, um eine Sachwalterschaft zu erweitern, einzuschränken oder aufzuheben. 

· Der Gesundheitszustand des Betroffen verbessert oder verschlechtert sich

· Die Aufgaben des Sachwalters sind abgeschlossen

· Der Wirkungskreis des Sachwalters war ursprünglich zu eng bzw. zu weit gefasst worden

· Der Tod des Betroffenen.

DIE SACHWALTERVEREINE

Übernahme von (Verfahrens)-Sachwalterschaften

Als Sachwalter werden Sachwaltervereine dann bestellt, wenn keine geeignete nahe stehende Person für diese Aufgabe zur Verfügung steht.

Clearing

Zu den Aufgaben der Sachwaltervereine gehört, im Auftrag des Gerichts vor der Bestellung eines Sachwalters abzuklären, ob und welche Alternativen es im konkreten Fall geben könnte.

Schulung und Beratung

Für nahe stehende Personen, die als Sachwalter bestellt sind, werden Schulungen und Beratung angeboten.

VertretungsNetz – SACHWALTERSCHAFT KLAGENFURT

St. Veiter-Straße 44, 9020 Klagenfurt

Tel. 0463/50561

E-Mail: klagenfurt@sachwalter.at
Alle Angaben ohne Gewähr!

Hannelore Pacher

Dezember 2010
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